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Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Cyrus Zahedy (CDU) vom 22.05.2009 

und Antwort des Bezirksamtes 
 
 

Betr.:  Beach-Clubs auf dem Parkdeck an den Landung sbrücken 
 
Anfang April hat Bezirksamtsleiter Markus Schreiber das Vorhaben vorgestellt, die Beach-Clubs aus Altona 
für eine Saison auf dem Parkdeck an den Landungsbrücken anzusiedeln.  
 
Das Vorhaben hat insbesondere die Kritik der IG St. Pauli hervorgerufen. Auch die Abgeordneten der 
Bezirksversammlung sehen das temporäre Provisorium auf dem Parkdeck aufgrund der offenen Fragen 
zur Parkplatzsituation und zum Lärm äußerst kritisch. Trotz der Kritik wurden die erforderlichen 
Sondernutzungsgenehmigungen aufgrund der Zeitnot und der Beschränkung auf eine Saison erteilt. 
 
Zuletzt wurde in den Medien über ausstehende Gutachten berichtet, die das Öffnen der Beach-Clubs in St. 
Pauli bis Ende Mai verzögern würden. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Bezirksamtsleitung: 
 

1. Welche konkreten Flächen werden den Beach-Clubs an den Landungsbrücken insgesamt 
zugewiesen? 

 
Das gesamte obere Parkdeck der bestehenden 1-geschossigen Stellplatzanlage, die  im Bereich der 
Straßen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und St. Pauli Hafenstraße steht. 
An der nördlichen Seite eine Teilfläche der Straßenfläche und im unteren Bereich der Stellplatzanlage eine 
Fläche für einen Abfallbehälterstandplatz  und WC- Anlagen. Ansonsten steht die untere Ebene weiterhin 
für Parkraum zur Verfügung. 
 

 
2. Für wie viele Beach-Clubs und für welche Zeiträume wurden Sondergenehmigungen erteilt?  

 
Es wurde eine Sondernutzungserlaubnis für die für  Aufbauarbeiten benötigten Flächen erteilt. Darüber 
hinaus wurde eine Baugenehmigung einschließlich einer Sondernutzungserlaubnis für 3 Beach-Clubs 
befristet bis zum 31.10.2009 erteilt. 
 
 

3. Wie groß sind die jeweiligen Flächen der Beach-Clubs und für wie viele Gäste sind die Beach-
Clubs jeweils ausgelegt? 

 
Die gesamte Fläche (obere Parkebene) beträgt 2200 qm. 
Für alle drei Clubs wird mit insgesamt ca. 500 Gästen gerechnet. 
 
 

4. Wann sollen die Beach-Clubs an den Landungsbrücken den Betrieb aufnehmen? 
 
Der Beach-Club „Hamburg del mar“ hat am 29.05.2009 den Betrieb aufgenommen und der Beach-Club 
„HCBC“ am 30.05.2009. Der Beach-Club „Lago Bay“ wird am 06.06.2009 den Betrieb aufnehmen. 
 
 

5. Zu welchen Zeiten dürfen die Beach-Clubs öffnen?  
 
Die Beach-Clubs dürfen sonntags bis donnerstags von 11.00 bis 23.00 Uhr und freitags und samstags von 
11.00 bis 24.00 Uhr öffnen. 



 
 

6. Wurden zu den Fragen Lärm und Parkraum entsprechende Gutachten vorgelegt? Wenn ja, mit 
welchen Ergebnissen? 

 
Das Schallimmissionsgutachten der Fa. Institut für Schall- und Schwingungstechnik vom 15.05.2009 ist am 
25.05.2009 eingegangen. Die Prüfung ergab, dass die Grenzwerte gemäß der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Zum Parkraum wurde kein Gutachten vorgelegt und 
von der Verwaltung nicht für erforderlich gehalten. 
 
 

7. Welche Auflagen wurden den Beach-Clubs aufgegeben, insbesondere welche Lärmschutzauflagen 
sind einzuhalten?  

 
Die Baugenehmigung beinhaltet die zu Frage 5 genannten Betriebszeiten, die einzuhalten sind.  
Des Weiteren sind in den immissionsschutzrechtlichen Auflagen der Baugenehmigung folgende 
Anforderungen enthalten: 
 
 

��  Lärmschutz  

����  Für den Betrieb der Beachclubs werden die im Beurteilungsgebiet belegenen Gebäude den in der 
nachstehenden Karte dargestellten lärmtechnischen Gebietsarten zugeordnet. 

 

 

 

 

����  Die jeweilige Betreiberin oder der Betreiber muss die Beachclubs unter Beachtung des Standes der 
Technik zur Lärmminderung so errichten, betreiben und unterhalten, dass durch deren Lärmbeitrag 
die in den lärmtechnischen Gebietsarten gemäß Ziffer 1.1 die nachstehend in dB (A) bezifferten 
Grenzwerte der jeweiligen Beurteilungspegel außerhalb von Gebäuden nicht überschritten werden. 
Bei den Lärmgrenzwerten ist die Vorbelastung durch andere Anlagen im Geltungsbereich der TA-
Lärm berücksichtigt.  

 

 

 



 

������  Immissionsgrenzwerte für den Beurteilungspegel alltags 
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Montag bis Sonnabend  00:00 – 06:00 (ungünstigste 
Stunde) 

39 34 

Montag bis Sonnabend 06:00 – 22:00 54 49 

Montag bis Sonnabend 22:00 – 24:00 (ungünstigste 
Stunde) 

39 34 

Sonn- und Feiertag 00:00 – 06:00 (ungünstigste 
Stunde) 

39 34 

Sonn- und Feiertag 06:00 – 22:00  54 49 

Sonn- und Feiertag 22:00 – 24:00 (ungünstigste 
Stunde) 

39 34 

����  Geräuschspitzen  

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsgrenzwerte gemäß Ziffer 1.2 am Tage 
um nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A)  überschreiten. 

����  Die jeweiligen Komponenten der Beschallungsanlagen sind durch Limiter so zu begrenzen, dass der 
Schallleistungspegel höchstens 75 dB(A) beträgt und der maximale Schalldruckpegel von 85 dB(A) 
nicht überschritten wird. Die Beschallungsanlagen sind durch eine gutachterliche Stelle einpegeln zu 
lassen und nach der Einpegelung zu versiegeln. Dies schriftlich zu dokumentieren und vor 
Inbetriebnahme vorzulegen. 

����  Sonderveranstaltungen der Beach-Clubs, sofern dabei die Grenzwerte gemäß Ziffer 1.2 überschritten 
werden, werden hiermit ausdrücklich für unzulässig erklärt. An den Beurteilungsorten am nördlichen 
Elbufer überschreitet der Beurteilungspegel bereits an 10 Kalendertagen die Gebietsrichtwerte der TA 
Lärm. 

 
 

8. In welchem Umfang stehen den Betreibern und den Gästen Parkflächen zur Verfügung? 
 
Da die Genehmigung befristet ist, wird die Stellplatzverpflichtung gestundet. Gemäß Globalrichtlinie 2/2002 
ist dies möglich. 


